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ERKLAERUNG, WIE SIE "VOHR [ DEM ZUGER] STADT UNDT AMBT[ SRAT] PRO-
IECTIERT = AUCH VOHR UNSER [ GEMEINT DER STADTZUGER]
BURGER GEMEINDT . . . [ VERLESEN] WORDEN, ANTREFFENDT
BEIDE CHRONEN FRANKHREICH UNDT SPANNTEN"1

"Dafehrn ess nit einfeltig bey den alten Pündtnussen Sein gäntzlichess Ver¬

bleiben haben mag , Wie vor disserem Einhellig von den Höchsten gwälten [ge¬

meint den Gemeindeversammlungen von Aegeri 3 Menzingen und Baar sowie der Stadt

Zug ] Erkennt worden.

So Wirdt doch billich undt Von nähten Sein , dass man sich gegen dem einten

Ver Pünten Fürsten , Wie gegen dem Anderen [ - hier konkret den König von Frank¬

reich , Ludwig  XIV . , und von Spanien , Karl  II . , gemeint - ] in der formb

sich erklärren sol , Wie die Jenige ohrt gethan , Welche albereit von beyden

theillen die Pention entpfangen haben , damit man die einte annäme , dar gegen

Die ander Verliehren thuoe , Sonder beyder bestendig gniessen Mögen . "

1 ) Titelgebung anhand einer von Stadt - und Amtsrat Beat Jakobi.  Zur¬
lauben angebrachten Dorsualnotiz
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